
Wechsel an Bezreg
Beitrag von „Maria Leticia“ vom 25. Juli 2011 22:48

In NRW: Schulleitung werden!

LVO
§ 54

Übernahme in den Schulaufsichtsdienst

(1) Die Laufbahnen des Schulaufsichtsdienstes gehören der Laufbahngruppe
des höheren Dienstes an. Die Befähigung für eine Laufbahn des
Schulaufsichtsdienstes besitzt, wer sich als Leiter einer Schule oder
eines Studienseminars oder wer sich mindestens sechs Jahre als
stellvertretender Leiter einer Schule oder eines Studienseminars im
Bereich der betreffenden Schulform oder Schulstufe bewährt hat. Die
Wahrnehmung schulformübergreifender Aufgaben bleibt unberührt. Die
Vorschriften über den Aufstieg finden keine Anwendung.
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